
Zeitschrift: Der Armenpfleger : Monatsschrift für Armenpflege und Jugendfürsorge
enthaltend die Entscheide aus dem Gebiete des Fürsorge- und
Sozialversicherungswesens

Herausgeber: Schweizerische Armenpfleger-Konferenz

Band: 13 (1915-1916)

Heft: 10

Rubrik: Mitteilungen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


79

Es ist möglich, daß die beiden Richtungen noch mehr anfeinnnder stoßen
werden. Es ist ferner anzunehmen, daß der Bundesrat es den Kantonen
überlassen wird, sich für das eine oder andere Rückvergütnngssvstem zu entscheiden.

s,.

Aargan. Das T r i n k e r f ü r s o r g e g e s e tz ist in der Volksabstimmung
boni 28. Mai mit stattlicher Mehrheit ange n o m m e n worden. Nt.

Appeiizell J.-RH. Der Große Rat beriet am 1. März den Entwurf zu einen?

neuen Steuergesetz, der bezüglich dier Armensteuer folgende Bestimmungen enthielt:
„Zur Bestreitung der Mehrausgaben des Armleutsäckelamtes wird eine

Vermögens- und Erwerbssteuer im Sinne der Bestimmungen des Gesetzes über
den Bezug der Staatssteuer erhoben. Der Steueransatz, der alljährlich durch den
Großen Rat festgesetzt wird, darf das Zweifache der Einheitsansätze nicht
übersteigen. Zudem steht dem innern standesteile wie dem Bezirk Obcregg das Recht

zu, zugunsten des Armenwesens eine Personalsteuer von im Marininm 2 Fr.,
sowie eine Erbschafts- und Vermögenssteuer nach im Gesetze festgelegten
Bestimmungen zu erheben."

Zur Begründung wurde vom Vorsitzenden erklärt, daß die Kosten in den letzten

Fahren geradezu unerträgliche geworden seien: so habe z. B. das letzte Jahr
trotz außerordentlicher Zuwendungen in der Höhe von 4V,999 Fr. dem Arnileut-
säckelamt eine Vermögensverminderung von MM Fr. gebracht, so daß das
Vermögen ans 8999 Fr. zusammengeschmolzen sei; einzig an außerhalb des Kantons
doinizilierte Kantonsangehörige wurden pro 1919 97,999 Fr. ausgerichtet. Der
Rat pflichtete der Ansicht des Vorsitzenden bei und erledigte den Abschnitt ohne
wesentliche Aenderungen an der vorgelegten Fassung. In der Landsgemeinde
vom 39. April aber wurde das S t e u e r g e s e tz ver w o r f e n nn Sinne der
RückWeisung der Vorlage an den Großen Rat mit dem Auftrage, zugleich eine
Vollziehungsverordnung vorzulegen. Nt.

- In der Großratssitzung von? 29. Mai beantragte die Kommission, es sei
der von der Landsgemeinde am 39. April verworfene Stenergesctzentwurf der
1917er Landsgemeindc nochmals vorzulegen und ihn? eine Botschaft zur
Aufklärung beizufügen. Für den Fall, daß dies nicht belieben sollte, stellte die
Kommission verschiedene Eventnalanträge, so u. a. A b wäIz u n g der A r m e n -

lasten aus die Gemeinden. Der .Kommissionsantrag drang jedoch in
der Schlnßabstinimung durch. > Nt.

Zng. An der Versammlung der kantonalen genieiniiützigen Gesellschaft vom
29. Mai sprach Herr Regiernngsrat Spillmann über Revision des z u ge -

r i s ch e n Arme n w e s e n s und verlangte staatliche Subvention der stark
belasteten Biirgergemeindcn, bis eine gründliche definitive Regelung erfolgen kann.

Bern. K a n t o n a l - b e r n i s ch e s Säuglings- und M n t t e r hci m.
Am 23. Februar 1914 wurde von einem Damenkomitee unter Protektion des
kantonal-bernischen Fraucnvereins in einen? von hochherziger Seite für die erste
Zeit zinsfrei zur Verfügung gestellten Hause an der Matte zu Bern ein kleines
Säuglings- und Mütterheini eröffnet, und am 29. Juni desselben Jahres
konstituierte sich zur Sicherung der Finanzierung ein selbständiger Verein nach
Art. M Z.G.B, unter den? Namen „Mütter- und Kinderheim Bern", der u. a.
auch einer städtischen Subvention teilhaft wurde. Bald machte sich das Bedürfnis
nach Ausdehnung des Werkes geltend, und verschiedene an dessen Befriedigung
mitinteressierte Vereine traten mit dem Gründnngsverein in Verbindung. Die
Vorarbeiten eines bestellten Initiativkomitees mit Herrn Dr. Streit an der
Spitze führten am 28. Dezember 191V zur Gründung einer Stiftung nach Art. 89
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Z.G.B, unter dem Namen „Kantonal-bernisches Säuglings- und Mütterheim".
Fhr Zweck ist die Führung eines Asyls, in dem

1. der natürlichen mütterlichen Fürsorge entbehrende minder während des

i. Lebensjahres verpflegt werden und
2. werdende Mütter der Entbindung entgegensehen, sowie, nachdem dieselbe

anderswo vor sich gegangen ist, noch eine Zeit lang verweilen können, um sich zu
erholen und das Kind zu stillen.

An der Gründung beteiligten sich:
1. der kantonal-bernische Verein für Kinder- und Frauenschutz mit Fr. MM
2. die stadtbernische Sektion desselben „ „ 3000
3. der Verein für Säuglingssürsorge in Bern „ „ 8000
4. der Verein „Mütter- und Kinderheim" in Bern „ „ 8000
5. die Sektion Bern des gemeinnützigen Frauenvereins „ „ MM

Total Gründungsverrnögen Fr. 23,000
Präsident des Isigliedrigen Stiftungsrates ist Herr Dr. Streit, der ugliedri-

gen Verwaltungskommission (Direkton) Herr a. Oberrichter Bützberger. Das
Heim ist am 1. Januar l910 in einem Landhause im Rabbental, Oberweg 1,

eröffnet worden, steht unter der Leitung einer Rotkreuzschwester und kann maximal

20 Säuglinge und 8 Mütter aufnehmen. Zur Sicherstellung der Betriebsmittel

plant man die Gründung eines Vereins, dessen Mitglieder sich aus allen
Landesteilen zu rekrutieren hätten.

Nidwalden. Ein Nidwaldner Korrespondent der „National-Zeitung" beklagt
es, daß sein Kanton wegen der weitgehenden Gemeindeautonomie im Armenwesen

dein interkantonalen Konkordat betr. .Kriegsnotunterstützung, das ihm
Vorteile gebracht hätte, nicht beitreten konnte. Die Mahnung, die sich aus diesem
mißlichen Tatbestand ergibt, faßt der Korrespondent sehr richtig in folgende
Worte: Der Umstand,, daß wir außerhalb des Konkordats stehen, legt den Ar-
menbehörden die Pflicht auf, den Unterstützungsgesuchen von auswärts das
größte Entgegenkommen zu zeigen. Unsere Angehörigen in andern Kantonen,
die durch den Krieg in Not geraten sind, sollen es. nicht am eigenen Leibe fühlen
müssen, daß ihr Heimatkanton infolge seiner verfassungsrechtlichen Organisation
der wohltätigen Vereinbarung über die wohnörtliche Unterstützung fern bleiben
mußte. Das ist eine Mahnung, die man den Armenverwaltungen nicht laut
genug zurufen kann. Nicht alle haben sie begriffen. Es gibt solche, glücklicherweise
wenige, die die Not des Krieges nur aus seinen Rückwirkungen auf die Armenkasse

erkennen und das Uebel durch größere Sparsamkeit zu bannen suchen.

Nun, es steht ja auch unsern lieben Miteidgenossen von Nidwalden frei, aus
den Lehren der Kriegszeit die gegebenen praktischen Schlußfolgerungen zu ziehen
und ihre Armengesetzgebung zu revidieren. 8t.
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